
Neufassung der Satzung von 2018  - Mitgliederversammlung 2026 
 
NEU: Präambel 
 
Redaktionelle Änderungen im gesamten Text: 

 Aus Vorstand wird Gesamtvorstand 
 Ältestenrat wird gestrichen 

 
 
§ 1 Name und Sitz des Vereins 
 
Neu:   Absatz 1 – Name: TSG Haßloch e.V. 
Gestrichen  Absatz 3  
Neu    Absatz 5 - Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2  Zweck und Gemeinnützigkeit 
 
Neu:   Absatz 1 - ..…Förderung des Sports 
Neu  Absatz 2: Der Zweck des Vereins soll insbesondere ……… 
Neu  Absatz 4 Satz 2 Über die Einrichtung einer neuen Sport-Abteilung entscheidet 
der Hauptausschuss mit einfacher Mehrheit seiner anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder. 
 
 
§ 3 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft 
 
Gestrichen Absatz 1: …..als auch juristische Personen……….. 
Eingefügt: Absatz 2  ….Er kann diese Befugnis übertragen. 
 
Neu   Absatz 12: Ein Mitglied, das trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung seinen 
Beitragspflichten über eine Dauer von 3 Monaten nicht nachgekommen ist, wird aus der 
Mitgliederliste gestrichen. 
 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
Eingefügt  Absatz 4: ….ist ab vollendetem16. Lebensjahr jedes…… 
Eingefügt  Absatz 5:  Satz 1 …durch den Abteilungsleiter 
Neu   Letzter Satz - Die Vereinsmitgliedschaft, sowie deren Beitragspflicht 
bleiben von Disziplinarmaßnahmen unberührt. 
Eingefügt  Absatz 7, Satz 1:…. Mitgliedsbeiträge, Umlagen und Gebühren….. 
   Absatz 7, Satz 2: Umlagen sind der Höhe nach auf das Zweifache 
eines Jahresbeitrages beschränkt 
 
 
§ 5 Organe des Vereins 
 
Neu: Organe des Vereins sind: die Mitgliederversammlung, 
   der Gesamtvorstand 
   der Hauptausschuss, 
   der Ältestenrat. 
 
Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung. 
 
 



§ 6 Mitgliederversammlung 
 
Neu:   Absatz 2:   Die Tagesordnung setzt der Gesamtvorstand fest.  
Neu           Eingefügt: Später gestellte Anträge (Dringlichkeitsanträge) können nur zur 
Behandlung kommen, wenn dies die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder genehmigt. Dringlichkeitsanträge für Satzungsänderungen, 
Vereinsauflösung oder Mitgliedsbeiträge sind ausgeschlossen. 
Neu eingefügt: Absatz 5: Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht 
dem Gesamtvorstand angehören dürfen. Die Amtszeit der Kassenprüfer entspricht derjenigen 
des Gesamtvorstandes.  
Neu eingefügt Absatz 7:Die ordentliche Mitgliederversammlung oder die außer-
ordentliche Mitgliederversammlung können alternativ als virtuelle Mitgliederversammlung 
durchgeführt werden. Das Stimmrecht wird in der virtuellen Mitgliederversammlung in 
elektronischer Form ausgeübt. Die Entscheidung, ob die Mitgliederversammlung in 
Präsenzform oder virtuell durchgeführt wird, trifft der Gesamtvorstand. 
 

 
 

§ 7 Gesamtvorstand 
 
Neu   Absatz 1: Der Gesamtvorstand besteht aus 

a) dem 1. Vorsitzenden, 
b) dem 2. Vorsitzenden, 
c) dem Schatzmeister 
d) bis zu sechs weitere Mitglieder, deren Funktion durch die 
Geschäftsordnung des Gesamtvorstandes bestimmt ist, 
d) bis zu fünf Beisitzern. 

 
Eingefügt:  im Absatz 2:  Vorstand im Sinne……….sowie der Schatzmeister. 

Beide Vorsitzenden sowie der Schatzmeister sind, jeder für sich allein 
vertretungsberechtigt. 

 
Neu  Absatz 4: - Die Mitglieder des Gesamtvorstandes werden von der 

Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren einzeln gewählt. Mitglieder 
des Gesamtvorstandes können nur Mitglieder des Vereins sein.  Eine 
Wiederwahl ist zulässig. 

 
Eingefügt:  in Absatz 5: ……sowie der Schatzmeister 
 
Neu   Absatz 6: Der 1. Und 2. Vorsitzende sowie der Schatzmeister bleiben nach 
Ablauf der regulären Amtszeit bis zu Wahl ihres Nachfolgers im Amt. 
 
Absatz 6  jetzt 7 
Absatz 7  jetzt 8  
 
§ 8 Ältestenrat - gestrichen 
 
§ 9        jetzt § 8 Hauptausschuss 
 
Gestrichen: Absatz 1 – Satz 1 gestrichen 
 
Eingefügt: Absatz 2  - eingefügt in Satz 1:  Der Hauptausschuss hat insbesondere  
Neu:  Satz 2: Die Aufgaben des Hauptausschusses und der Sportabteilungen sind in 
einer Geschäftsordnung geregelt. 



Neu   Absatz 3: Die Sportabteilungen haben die Aufgabe und das Recht ihr 
Fachgebiet im Sinne der Zielsetzung des Vereins selbständig zu verwalten. Jeder 
Sportabteilung steht ein Abteilungsleiter vor. 
 
Absatz 3-6 – jetzt 4-7 
Gestrichen: Absatz 7  
 
§ 10 Ausschüsse   jetzt § 9  
§ 11- 14  - jetzt § 10 -13   - keine Änderung  


